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   Sitzungsvorlage DS 2019/030 

   Stadtplanungsamt 
Ulrike Gallo 
(Stand: 28.01.2019) 

Ausschuss für Umwelt und Technik 

öffentlich am 13.02.2019  

 

  Mitwirkung: 
 
 
 
Aktenzeichen:  

 

 

Bebauungsplan "Krumme Gasse" 

- Auslegungsbeschluss 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Dem geänderten Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Krumme Gasse" ent-
sprechend dem Lageplan des Stadtplanungsamtes vom  25.01.2019 wird zuge-
stimmt.  

2. Dem Entwurf des Bebauungsplanes "Krumme Gasse " bestehend aus Lageplan, 
textlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften mit Planzeichenerklärung 
vom 25.01.2019 und Begründung vom 25.01.2019 wird zugestimmt. 

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes wird gemäß  
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) für die Dauer eines Monats öffentlich ausge-
legt, sowie die förmliche Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB durchge-
führt. 
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Sachverhalt: 

1. Vorgang 

Das Plangebiet liegt im Sanierungsgebiet "Nordstadt". Der Baulinienplan, 

genehmigt am 17.05.1960, bildet bisher i. V. m. § 34 BauGB die Beurtei-

lungsgrundlage für Bauvorhaben. Die Festsetzungen des gültigen Bauli-

nienplans reichen nicht aus, um eine maßstäbliche Entwicklung im Plan-

gebiet zu sichern. Ziel dieses Verfahrens ist es, die allgemein gehaltenen 

Aussagen des bisherigen Baulinienplans durch qualifiziertes Planungs-

recht zu ersetzen, die den Blockinnenbereich prägende kleinteilige Bebau-

ung zu sichern und eine für das Gebiet verträgliche Weiterentwicklung zu 

ermöglichen.  

 

Der Bebauungsplan bildet außerdem die Grundlage für die am 07.05.2018 

durch den Gemeinderat angeordnete Durchführung eines Umlegungsverfah-

rens gemäß § 46 Abs. 1 BauGB. 

 

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hatte bereits am 09.10.2013 die Ein-

leitung und Aufstellung des Bebauungsplanes "Krumme Gasse" beschlossen. 

Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 

13a BauGB durchgeführt. 

 

Die Planungsziele sind insbesondere: 

- Festsetzung der Art und Maß der baulichen Nutzung 

- Festsetzung überbaubarer Flächen sowie von Wand- und Gebäudehöhen 

die sich an den kleinteiligen Gebäudestrukturen im Blockinnenbereich ent-

lang der Krummen Gasse orientieren 

- Festsetzung von öffentlicher Versorgungs- und Verkehrsflächen  

- Festsetzung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 

- Festlegung Örtlicher Bauvorschriften für Dachform und Dachneigung 

 

2. Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 

2.1 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Mit amtlicher Bekanntmachung vom 12.10.2013 wurde die frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB im Zeitraum vom 

21.10.2013 bis einschließlich 05.11.2013 durchgeführt.  

Die erneute frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung aufgrund des Be-

schlusses über die Änderung des Geltungsbereiches wurde am 

18.04.2015 bekanntgemacht und wurde im Zeitraum vom 27.04.2015 

bis 12.05.2015 durchgeführt. 

 

Während dieser Zeit konnte sich die Öffentlichkeit im Technischen Rat-

haus über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung informieren.  

Die eingegangenen Stellungnahmen liegen vor.  

 

Die Vorschläge zur Wertung der Stellungnahmen sind in der Anlage Nr. 

5 "Tabelle zur Auswertung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur 
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frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB" und in der Anlage Nr. 6 

"Tabelle zur Auswertung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur er-

neuten frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB" enthalten. (An-

merkung: Die Namen und Adressen der in den Anlagen Nr. 5 und Nr. 6 

anonymisierten Einwendern sind in gesonderten Namenslisten (Anlagen 

Nr. 9 und Nr.10) zusammengestellt. Diese Listen liegen den Fraktions-

vorsitzenden vor.). 

2.2 Behördenbeteiligung 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Dienststellen erfolgte 

mit Schreiben vom 14.10.2013 bis zum 05.11.2013.  

Die erneute frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange sowie der Dienststellen erfolgte mit Schreiben vom 

21.04.2015 bis zum 27.05.2015.  

Die eingegangenen Stellungnahmen liegen vor. 

 

Die Vorschläge zur Wertung der Stellungnahmen sind in der Anlage Nr.7 

"Tabelle zur Auswertung der Stellungnahmen der Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange zur frühzeitigen Beteiligung nach 

§ 4 Abs. 1 BauGB" und in der Anlage Nr. 8 "Tabelle zur Auswertung der 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge zur erneuten frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB" enthal-

ten. 

 

 

Anlagen: 

Anlage 1:  Lageplan für Auslegungsbeschluss Krumme Gasse vom 

25.01.2019 

Anlage 2: Entwurf des Bebauungsplanes vom  25.01.2019, DIN A3  

Anlage 3:  Entwurf des Bebauungsplanes vom 25.01.2019, im Original-

maßstab 1:500 (an die Fraktionsvorsitzenden) 

Anlage 4:  Entwurf der Textlichen Festsetzungen und der Begründung 

vom 25.01.2019 

Anlage 5:  Tabelle zur Auswertung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

zur frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB, Stand  

25.01.2019 

Anlage 6:  Tabelle zur Auswertung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

zur erneuten frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB, 

Stand 25.01.2019 

Anlage 7: Tabelle zur Auswertung der Stellungnahmen der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange zur frühzeitigen Beteili-

gung nach § 4 Abs. 1 BauGB, Stand 25.01.2019 

Anlage 8: Tabelle zur Auswertung der Stellungnahmen der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange zur erneuten frühzeitigen 

Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB, Stand 25.01.2019 

Anlage 9: Namensliste der Tabelle zur Auswertung der Stellungnahmen 

der Öffentlichkeit zur frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 

BauGB, Stand 25.01.2019 (an die Fraktionsvorsitzenden) 
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